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Schutzkonzept Tennisschule Oliver Bärtsch 
zum Unterricht in den Tennisclubs Alpnach, Beckenried, Buochs, Engelberg, Hergiswil, Stansstad sowie im 
Sportcenter Rex  
 

1. Ausgangslage / Grundlagen 
 

Der Bundesrat hat Notrecht erlassen. Es gilt die COVID-19-Verordnung vom16.03.2020 

- Gruppen von mehr als fünf Personen drohen Bussen; Mindestabstand in jeder Situation 2 Meter, 10 

Quadratmeter pro Person 

- Hygiene- und weitere Verhaltensvorschriften des BAG gemäss den Info-Plakaten des BAG 

 

2. Massnahmen der Tennisschule Oliver Bärtsch 
 

2.1 Allgemeine Massnahmen 
- Die Trainer der Tennisschule haben Kenntnis des Schutzkonzepts des jeweiligen Clubs und befolgen dieses. 
- Die Trainer machen ihre Kunden auf das Schutzkonzept des jeweiligen Clubs sowie auf das Schutzkonzepts 

der Tennisschule Oliver Bärtsch aufmerksam. 
- Die Trainer halten für ihre Kunden Desinfektionsmittel bereit. 
- Die Trainer haben die Kontaktdaten ihrer Kunden bereit und leiten diese auf Anordnung des Clubs oder der 

Behörden zum Nachverfolgen einer Infektionskette an die für die Untersuchung verantwortliche Behörde 
weiter. 

- Die Trainer desinfizieren nach jeder Stunde die Ballkörbe und reinigen am Schluss der Stunde den Platz. 
 

2.2 Zusätzliche Massnahmen im Juniorentraining sowie im Gruppentraining mit drei oder vier 

Kunden 
- Die Trainer passen die Übungsauswahl so an, dass die Bestimmungen des BAG und des jeweiligen Clubs 

eingehalten werden kann. 
 

3. Verhalten der Kunden der Tennisschule Oliver Bärtsch 

 
3.1 Allgemeine Massnahmen 

- Das Schutzkonzept des entsprechenden Clubs ist zwingend einzuhalten von allen Tennisspielenden. 
- Die Anlage des entsprechenden Tennisclubs darf frühestens 5 Minuten vor Trainingsstart betreten werden. 

Gleichzeitig ist das Warten in Gruppen vor der Clubanlage nicht gestattet. Alle Kunden kommen just in time. 
- Die Trainings enden 15 Minuten früher, anschliessend muss die Clubanlage verlassen werden. 
- Die Bälle dürfen von den Teilnehmenden nicht mit der Hand berührt werden. 
- Kunden mit Krankheitssymptomen müssen zu Hause bleiben. 
- Begleitpersonen dürfen die Anlage nicht betreten. Im Sportcenter Rex ist der Aufenthalt im Restaurant bei 

Konsumation erlaubt, die Halle darf von nicht spielenden Personen nicht betreten werden. 

3.2 Zusätzliche Massnahmen für das Juniorentraining 

- Alle gehen direkt auf den gem. Einteilung im Anhang zugewiesenen Platz und befolgen dort die Anweisungen 
der Trainer. 

 


